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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt (AfD) 
 
 
Beamtentum in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3820 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Beamte sind in einem Staat von fundamentaler Bedeutung, weshalb beispielsweise 
ihre Verfassungstreue zum Grundgesetz und zur Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt bei der Einstellung zu Recht eine enorme Rolle spielt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
1. Wie viele Beamte sind im Landesdienst Sachsen-Anhalts tätig? Bitte ins-

gesamt sowie nach Behörde aufschlüsseln. 
 
Im Landesdienst Sachsen-Anhalt sind aktuell 23.020 Beamtinnen und Beamte 
tätig. Im Einzelnen siehe Anlage 1.  
 
Die Daten wurden dem Bezügesystem KIDICAP entnommen. In der Auswer-
tung sind ebenfalls Richterinnen und Richter enthalten, die zumindest unter be-
amtenstatusrechtlichen Gesichtspunkten mit Beamten und Beamtinnen ver-
gleichbar sind. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf (Anwärter und Referenda-
re) wurden hingegen nicht erfasst. 
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2. Wie gestaltete sich die Entwicklung der Anzahl an Beamten in den ver-
gangenen zehn Jahren? Bitte insgesamt sowie quartalsweise nach Be-
hörde aufschlüsseln. 
 
Die Anzahl der Beamtinnen und Beamten ist von 22.607 Beamtinnen und Be-
amten im März 2010 auf 23.020 Beamtinnen und Beamten im Juni 2020 gestie-
gen. Im Einzelnen siehe Anlage 2. 
Die Daten wurden auch hier dem Bezügesystem KIDICAP entnommen. In der 
Auswertung sind Richterinnen und Richter enthalten. Beamtinnen und Beamte 
auf Widerruf (Anwärter und Referendare) wurden nicht erfasst. 

 
3. Wie ist die geplante Entwicklung der Anzahl an Beamten für die kommen-

den zehn Jahre? 
 
Die künftige Anzahl der Beamtinnen und Beamten richtet sich nach den wahr-
zunehmenden Aufgaben. Eine Vorgabe der Landesregierung zur geplanten 
Entwicklung besteht nicht. 

 
4. Wie wird die Verfassungstreue vor der Versetzung in den Beamtenstand 

geprüft?  
 
5. Erfolgt eine Anfrage bei der Abteilung Verfassungsschutz des Ministeri-

ums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt respektive beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz? Wenn ja, welche konkreten Daten o-
der welche Einschätzung wird erfragt? 
 
Aufgrund des Sachzusammenhanges werden die Fragen 4 und 5 zusammen 
beantwortet: 
 
Für das Verfahren zur Überprüfung der Verfassungstreue vor der Berufung in 
ein Beamtenverhältnis gibt es im Land Sachsen-Anhalt keine gesetzlichen Vor-
schriften. 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) darf in das Beamtenver-
hältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 
Dies muss anhand der Gesamtheit der vorliegenden Erkenntnisse über die be-
treffende Person beurteilt werden. Erkenntnisgrundlagen sind insbesondere: die 
vorliegenden Personalunterlagen inkl. Lebenslauf, Zeugnisse und dienstliche 
Beurteilungen, ein aktuelles Führungszeugnis, abgegebene persönliche Erklä-
rungen über evtl. Strafen, über die wirtschaftlichen Verhältnisse, evtl. Funktio-
nen in Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (vor 1989), ei-
ne Mitarbeit beim Staatssicherheitsdienst oder beim Amt für nationale Sicher-
heit.  
 
Ergeben sich im Auswahlverfahren Zweifel an der Verfassungstreue der Be-
werberin oder des Bewerbers, kann beim Landesverfassungsschutz Sachsen-
Anhalt erfragt werden, ob Tatsachen über die Bewerberin oder den Bewerber 
bekannt sind, die unter dem Gesichtspunkt der Verfassungstreue Bedenken 
gegen die Einstellung begründen. Gemäß § 18 Absatz 2 Verfassungsschutzge-
setz Sachsen-Anhalt erteilt der Verfassungsschutz in diesem Fall Auskünfte 
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durch Übermittlung von gerichtsverwertbaren Tatsachen aus den vorhandenen 
Unterlagen zur Überprüfung der Verfassungstreue von Personen, die sich für 
den öffentlichen Dienst bewerben. 
 
Bei Einstellungen in sicherheitsrelevante Bereiche wird eine Sicherheitsüber-
prüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz Sachsen-Anhalt durchge-
führt. Im Rahmen der Einstellungen von Anwärter/-innen in den Laufbahnen des 
Polizeivollzugsdienstes erfolgt eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß § 29 des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (SOG LSA). 

 
6. In wie vielen Fällen kam es in den letzten fünf Jahren zum Ausschluss 

wegen der nicht festgestellten Verfassungstreue? Bitte den jeweiligen 
Grund anführen. 
 
2019: Ein Bewerber aus dem Bereich des Justizvollzuges wurde wegen groß-
flächiger Tätowierungen mit verfassungsfeindlichen Inhalten ausgeschlossen. 
 
2020: Ein Bewerber aus dem Bereich des Justizvollzuges wurde wegen groß-
flächiger Tätowierungen mit verfassungsfeindlichen Inhalten ausgeschlossen. 
 
In einem aktuellen Stellenausschreibungsverfahren des Landesverwaltungsam-
tes wurde die persönliche Nichteignung eines Bewerbers aufgrund der fehlen-
den Gewähr des Bediensteten, jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, festgestellt. Diesbe-
züglich ist derzeit ein gerichtliches Verfahren anhängig, sodass dieses Aus-
wahlverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 

 
7. Ist die Mitgliedschaft in einer vom Verfassungsschutz beobachteten Ver-

einigung ein Ausschlussgrund? 
 
In Konkretisierung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums des 
Art. 33 GG bestimmt § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG, dass sich Beamtinnen und 
Beamte durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Einhaltung ein-
treten müssen. Bei politischer Betätigung haben sie gemäß § 33 Abs. 2  
BeamtStG diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer 
Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten 
ihres Amtes ergibt.  
 
Persönliche Voraussetzung für die Berufung in das Beamtenverhältnis gemäß 
§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG ist deshalb das Bieten der Gewähr, jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzu-
treten. Pflicht jeder Beamtin und jedes Beamten ist es, sich durch das gesamte 
Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung zu bekennen und für 
deren Erhaltung einzutreten.  
 
Die Frage, wie mit Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Beamtinnen und Beam-
ten umzugehen ist, die Mitglied in einer vom Verfassungsschutz beobachteten 
Vereinigung sind, wird an den oben beschriebenen Grundsätzen gemessen. In-
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soweit ist für den konkreten Einzelfall eine individuelle Bewertung vorzuneh-
men. 
 

8. Führt die Mitgliedschaft in einer vom Verfassungsschutz beobachteten 
Vereinigung automatisch zu einer Entlassung? 
 
Nein. Die Beendigung eines Beamtenverhältnisses richtet sich für Landesbeam-
tinnen und -beamte nach §§ 21 ff. BeamtStG. 
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